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Sporthallenordnung

Von allen Benutzern wird erwartet, dass sie die Sportanlagen und deren Einrichtungen schonend behandeln und in Ordnung halten.

Deshalb sind folgende Maßangaben notwendig:

1.
Der Sporthallenbereich (Hallen und Umkleideräume) darf nur unter Aufsicht einer Lehrkraft bzw. eines verantwortlichen Übungsleiters über 18 Jahren betreten werden.

Lehrkräfte und Übungsleiter überzeugen sich nach Schluss der Übungszeit davon, dass die Halle und die Nebenräume sauber und geordnet verlassen werden. 


Auf der Zuschauergalerie halten sich während der Unterrichtsstunden (Übungsstunden) keine Schüler auf.

2.
Die Sporthalle darf nur in Sportbekleidung und mit sauberen Sportschuhen betreten werden. (Aus hygienischen Gründen auch nicht barfuß.)


Dies gilt auch für Lehrkräfte, Übungsleiter und Besucher.

3. 
Anweisungen des Hausmeisters, der für die Anlage zuständig ist, sind zu befolgen.

4. 
Eingebaute und bewegliche Großgeräte und Turnmatten dürfen, soweit sie Eigentum des Zweckverbandes sind, von Vereinen und Gruppen benutzt werden. Kleingeräte (Bälle, Keulen usw.) müssen vom Benutzer gestellt werden.
5. 
Nach Gebrauch sind die Geräte an ihrem Abstellplatz ordnungsgemäß zu lagern. Um eine Beschädigung des Sporthallen-Bodens zu vermeiden, sind Turnbänke, Sprunggeräte und Matten zu tragen. Sprungkästen sind nach Nummern geordnet zusammenzusetzen. Die Klettertaue dürfen nicht verknotet werden.
6. 
Schäden sind unter Angabe des Verursachers sofort dem Hausmeister zu melden. Der Verursacher haftet für den Schaden.

7. 
In der Sporthalle und den Nebenräumen ist das Rauchen verboten. (Zigarettenglut zerstört den PVC-Boden irreparabel.)
8.
Fundsachen sind beim Hausmeister abzuliefern.

9.
Beim Verlassen der Halle / Beendigung der Übungsstunde ist die Hallenbeleuchtung abzuschalten.

10.
Wiederholte oder grobe Verletzungen vorstehender Maßgaben führen zum Verlust des Gastrechtes.
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